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Vereinbarung über die Nutzung des Zeitschriftenschrankes / 
Literatur- und Zeitschriftenzentrums (LUZZ) 
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Der Benutzer ist Mitglied des Bayreuther Börsenvereins e.V.. Die Nutzungserlaubnis 
des Zeitschriftenschrankes wird nur Mitgliedern erteilt. 
 
Der Benutzer ist berechtigt, die im Zeitschriftenschrank zur Verfügung gestellte 
Literatur in der unmittelbaren Umgebung des Schrankes zu lesen. 
 
Das Entleihen aus dem Zeitschriftenschrank ist nicht gestattet. Kopien sind in der 
RW-Bibliothek anzufertigen. Die entnommene Literatur ist anschließend sofort wieder 
im Schrank zu deponieren. 
 
Der Benutzer verpflichtet sich zu einer ordnungsgemäßen Nutzung von Schrank und 
Literatur. Auf pfleglichen Umgang ist zu achten. 
 
Nach der Benutzung bzw. bei zeitweiser Abwesenheit ist der Schrank durch den 
Benutzer wieder zu verschließen. Der Schrankschlüssel ist im Schlüsselkasten zu 
verwahren, das Schlüsselkästchen ist abzuschließen. 
 
Unberechtigten Dritten darf der Zugang zum Zeitschriftenschrank nicht ermöglicht 
werden. Der Schlüssel ist nicht übertragbar und verbleibt im Eigentum des 
Bayreuther Börsenvereins e.V.. 
 
Bei Verlust des Schlüssels ist der Benutzer zum Ersatz des Schadens verpflichtet, 
gegebenenfalls trägt er die Kosten für das Austauschen der Schließvorrichtung. 
 
Alle Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Vereinbarung durch den Benutzer 
entstehen, gehen zu Lasten des Benutzers. 
 
Bei Aushändigung des Schlüssels wird eine Kaution fällig, die sich nach der 
Geschäftsordnung des Bayreuther Börsenvereins e.V. bemißt. Sie beträgt zur Zeit        
EUR 5,00. 
 
Bei Entzug der Nutzungserlaubnis bzw. bei Beendigung der Mitgliedschaft ist der 
Schlüssel vom Benutzer beim Vorstand Finanzen zurückzugeben. Die Kaution wird 
umgehend zurückerstattet. 

 
Die obenstehende Vereinbarung erkenne ich an. Die fällige Kaution entrichte ich bar bei Erhalt 
des Schlüssels oder erteile die folgende Einzugsermächtigung von meinem Konto: 
 

Name: ________________________________________  EDV-Nr. _________   Schlüssel-Nr. _________ 
 

Kontonummer: ________________________________ BLZ: _____________________________________________ 
 
Kreditinstitut:  ____________________________________________________________________________________ 
 
Ort, Datum: ______________________________ Unterschrift: ____________________________________ 
 
 
 
 


